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Die Aarhus Konvention wurde als Übereinkommen über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten am 25. Juni 1998 im Rahmen des UN/ECE ‚Environment for Europe’ Prozess auf der vierten UNECE Ministerkonferenz in der dänischen Stadt Aarhus angenommen. Die Konvention ist am 30. Oktober 2001 in Kraft getreten. Sie ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt** von 17 Staaten ratifiziert worden und hat 40 Unterzeichner. Alle EG-Mitgliedstaaten sowie die EG selbst haben die Konvention gezeichnet. Italien und Dänemark haben sie bereits ratifiziert.

Die Konvention ist bedeutsam, weil sie, Aspekte die vorher nur auf nationaler bzw. EG-Ebene geregelt waren, auf die internationale Ebene hebt. Während die Konvention vordergründig die Beziehungen zwischen Staaten regelt, wie im Umweltvölkerrecht allgemein üblich, enthält sie tatsächlich sehr detaillierte Vorschriften, die einzelne bzw. die Öffentlichkeit berechtigen. Damit leistet sie einen bislang auf internationaler Ebene einzigartigen Beitrag zur Einbindung der Zivilgesellschaft in umweltrelevante Entscheidungen (auch unter dem Schlagwort ‚environmental governance’ bekannt). Die Verpflichtung der EG, die Konvention nicht nur in ihren Mitgliedstaaten sondern auch für ihre eigenen Organe umzusetzen, führt dazu, dass ‚environmental governance’ auch auf EG-Ebene in rechtlich verbindlicher Weise eine wesentliche größere Bedeutung erlangt. Insoweit kann die Konvention auch einen Beitrag zu ,good governance’ auf EG-Ebene leisten und uU. sogar Anregungen für eine praktische Umsetzung des Weißbuchs der Kommission zu Governance vom 25. Juli 2001 auch in anderen Bereichen als dem der Umwelt leisten. 

I. 
Überblick über die Konvention

Die Konvention regelt in ihren drei ‚Säulen’ den Zugang zu Informationen (Art. 4 und 5), die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren (Art. 6-8) und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten (Art. 9). Sie verpflichtet alle Vertragsparteien, d.h. auch die EG, Regelungen zu schaffen, die der Öffentlichkeit die Durchsetzung der in der Konvention enthaltenen Rechte gegenüber ihren Behörden bzw. Institutionen ermöglichen. Die Definition für Behörden, die Anspruchgegner im Rahmen der Konvention, findet sich in Art. 2 Abs. 2. Hervorzuheben ist weiterhin die Definition der ‚Öffentlichkeit’ bzw. der ‚betroffenen Öffentlichkeit’ (Art. 2 Abs. 4 bzw. Abs. 5). Nichtregierungsorganisationen (NGOs), die sich für den Umweltschutz einsetzen und bestimmte, nach dem innerstaatlichen Recht festgelegte Voraussetzungen erfüllen, gehören grundsätzlich zur ‚betroffenen Öffentlichkeit’ iSv. Art. 2 Abs. 5. Ihnen kommt im Rahmen der Konvention eine besondere Bedeutung zu. Die der Öffentlichkeit gewährten Rechte werden unabhängig von Wohnsitz oder Staatsangehörigkeit gewährt (Art. 3 Abs. 9). Die Konvention geht somit davon aus, dass – jedenfalls im Umweltbereich – schon heute eine UN/ECE-weite Öffentlichkeit existiert.

Für die internationale Ebene ist von Bedeutung, dass die Vertragsparteien dazu verpflichtet sind, die Grundsätze der Konvention ‚bei umweltbezogenen Entscheidungsverfahren sowie im Rahmen internationaler Organisationen in Angelegenheiten, die im Zusammenhang mit der Umwelt stehen’, zu fördern (Art. 3 Abs. 7). Dies kann nicht nur bei umweltvölkerrechtlichen Abkommen und im Rahmen der UN/ECE eine Rolle spielen, sondern ist ebenso bei umweltrelevanten Entscheidungen im Rahmen der Weltbank und bei Verhandlungen im Rahmen der WTO von Bedeutung.

Erste Säule: Zugang Umweltinformationen

· Art. 4 – Anspruch auf Umweltinformationen.

· Art. 5 - Erhebung und Verbreitung von Informationen über die Umwelt.

Zweite Säule: Öffentlichkeitsbeteiligung in Umweltangelegenheiten

· Art. 6 - Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungen über bestimmte Tätigkeiten.

· Art. 7 - Öffentlichkeitsbeteiligung bei umweltbezogenen Plänen, Programmen und Politiken.

· Art. 8 -Öffentlichkeitsbeteiligung während der Vorbereitung exekutiver Vorschriften und/oder allgemein anwendbarer rechtsverbindlicher normativer Instrumente.

Dritte Säule: Zugang zu Gerichten 

· Art. 9 Abs. 1 – Rechtsschutz betreffend Zugang zu Umweltinformationen (Art. 4).

· Art. 9 Abs. 2 Uabs. 1, 1. Alt. - Rechtsschutz betreffend die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungen über bestimmte Tätigkeiten (Art. 6).

· Art. 9 Abs. 2 Uabs. 1, 2. Alt. - Rechtsschutz betreffend sonstige Vorschriften der Konvention über die Öffentlichkeitsbeteiligung, d.h. die Öffentlichkeitsbeteiligung an Plänen und Programmen (Art. 7 Satz 1 AK), an Politiken (Art. 7 Satz 4 AK) und an legislativen Entscheidungen (Art. 8 AK).

· Art. 9 Abs. 3 - Rechtsschutz betreffend umweltbezogene Bestimmungen ihres innerstaatlichen Rechts.
II. 
EG-Ebene

Die Kompetenz der EG zum Abschluss und zur Umsetzung aller drei Pfeiler der Konvention in den EU-Mitgliedstaaten ergibt sich aus deren Kompetenz für die Umweltpolitik (Art. 175/Art. 174 1 iVm. Art. 300 EGV. Daneben sind die Mitgliedstaaten befugt (so genanntes ‚gemischtes Abkommen’). Bezüglich Umweltinformationen (Art. 4 und 5) und Öffentlichkeitsbeteiligung (Art. 6, 7 und 8) existieren z.T. schon EG-rechtliche Regelungen, z.B. die Umweltinformationsrichtlinie (90/313/EWG), die Richtlinie des Rates über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten (UVP-Richtlinie, 85/337/EWG und 97/11/EG) und die Richtlinie über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie, 97/11/EG). Da die Aarhus Verpflichtungen weiter gehen, als bestehendes EG-Recht muss dieses für einen Abschluss der Konvention durch die EG angepasst werden. Wie weit die Kompetenz der EG für die Umsetzung der Konvention in den Mitgliedstaaten im Rahmen der dritten Säule, dem Zugang zu Gerichten reicht, ist umstritten. Es spricht jedoch einiges dafür, dass die EG auch hier über eine entsprechende Umsetzungskompetenz verfügt.

Darüber hinaus ist die EG bei Abschluss (Ratifikation) der Konvention auch verpflichtet, diese in Bezug auf ihre eigenen Institutionen, d.h. ihre Organe (Kommission, Rat, Europäischer Rat, Gerichtshof, Rechnungshof) und ihre sonstigen Institutionen, wie z.B. die Europäische Umweltagentur in Kopenhagen, umzusetzen. Insbesondere betreffend die erste Säule, den Zugang zu Umweltinformationen, gibt es bereits einige Regelungen, die den Anforderungen der Konvention zumindest teilweise entsprechen, so z.B. Art. 255 EGV und die Transparenzverordnung über den Zugang zu Dokumenten bei den Organen (1049/2001/EG). Allerdings besteht insgesamt noch bedeutender Handlungsbedarf, um den Anforderungen der Konvention im Bereich aller drei Säulen zu genügen. 
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** Der Beitrag berücksichtigt Entwicklungen bis zum 6. November 2001.





